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Editorial

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

Traditionell blickt man zu Jahresbeginn auf 
das neue Jahr – und dies mit großer Hoff nung. 
Auch die FSV erwartet sich Vieles, wobei der 
Jahresanfang gedämpft  zu sehen ist. Wir ha-
ben Großes geplant: Der FSV-Verkehrstag wird 
am 8. Juni mit über 300 erwarteten Teilneh-
mern geplant, die Verleihung des FSV-Preises 
2021 wurde auf September vorgezogen; bei 
dieser Veranstaltung werden nicht nur Master-
arbeiten und Dissertationen des Jahres 2021 

wir mehr als im Vorjahr Infonachmittage zu ak-
tuellen RVS und RVE anbieten, die wir sehr gut 
als Webseminar durchführen können – unab-
hängig eventueller Einschränkungen wie Ab-
standsregeln. 

Das Schönste: 2021 wird das Jahr werden, wo 
wir wieder persönliche Begegnungen forcieren 
können – ich freue mich, vielleicht auch Sie 
persönlich bei einer FSV-Sitzung, einer unse-
rer Veranstaltungen oder einfach im Hause der 
FSV begrüßen zu können.

Alles Gute und Gesundheit für 2021!

Dipl.-Ing. Martin Car
Generalsekretär der FSV

ausgezeichnet, es werden auch die Preisträger 
aus dem Vorjahr Ihre Ehrung erhalten. Weiters 
werden wir im Herbst nunmehr zum dritten 
Mal den Bundeskongress Verkehrssicherheit 
abhalten. Diese Veranstaltung hat sich selbst 
zu Zeiten der Pandemie als sehr gut angenom-
men erwiesen und wird von fünf weiteren Or-
ganisationen unterstützt. 

Besonders freuen wir uns auf die D-A-CH-Ta-
gung 2021, die aufgrund der Verschiebung 
vom letzten Jahr heuer in Bonn abgehalten 
werden wird. Selbst wenn die erwarteten Imp-
fungen und damit die Normalisierung des täg-
lichen Lebens nicht so schnell wie erhofft   er-
folgen sollten, sind wir gerüstet: 2021 werden 

Berichte aus der FSV

Neue Mobilitätsservices in der Praxis
Umweltfreundlicher, günstiger, sicherer und 
auch einfacher von A nach B zu kommen, ist 
die Vision für die Mobilität der Zukunft . Service-
orientierte Mobilität, hier in weiterer Folge als 
Neue Mobilitätsservices zusammengefasst, ist 
ein möglicher Lösungsweg, diese Vision um-
zusetzen. In den letzten Jahren drängten mehr 
und mehr dieser neuen Mobilitätsservices ver-
stärkt auf die Straßen vieler Städte weltweit. 
Dahinter steckt oft mals ein junges und disrup-
tives Geschäft smodell sowie die voranschrei-

tende Digitalisierung als Grundlage für diese 
Services bzw. Angebote. Zum Beispiel wächst 
der Leih-E-Scooter-Markt (in weiterer Folge 
werden Leih-E-Scooter hier der Einfachheit 
halber als E-Scooter beschrieben) seit 2017 
sowohl auf internationaler, als auch auf natio-
naler Ebene rasant. 

Entsprechend einer Studie von Boston Con-
sulting [1] soll das Marktvolumen bis zum Jahr 
2025 weltweit schätzungsweise auf 40 bis 50 
Milliarden Dollar anwachsen. Der europäische 
Anteil wurde mit ca. 12 bis 15 Milliarden Dollar 
bewertet. Dies war zumindest bis zum Beginn 
der weltweiten COVID-19-Pandemie Anfang 
März 2020 der Fall. 

In Österreich wa-
ren zur Höchstphase, 
Stand August 2019, 
zwölf Anbieter in sie-
ben Städten mit schät-
zungsweise ca. 9.000 
E-Scootern aktiv. Die-
ses Angebot hat sich 
mittlerweile drastisch 
reduziert. Wie schnell 
und in welchem Um-
fang die E-Scooter auf 
die Straßen der Städte zurückkehren, lässt sich 
noch schwer abschätzen. Erst nach und nach 
kehren die neuen Mobilitätsservices zurück 
auf die Straßen.

Grundsätzlich bieten neue Mobilitätsser-
vices, wie zum Beispiel E-Scooter, das Poten-
zial, den Städten dabei zu helfen, die drän-
genden Probleme der urbanen Mobilität zu 
beheben und verkehrspolitische Ziele zu er-
reichen. Allerdings sind sie für viele Verkehrs-
teilnehmerInnen im öff entlichen Raum neu 
und deshalb ungewohnt. Unsachgemäße 
Verwendung und menschliches Fehlverhal-
ten im Umgang mit neuen Mobilitätsformen, 
zusammen mit fehlender Erfahrung, Selbst-
überschätzung und fehlendem Risikobe-
wusstsein, tragen ihr Übriges dazu bei, dass 
gefährliche Situationen und Unfälle durch E-
Scooter entstehen können [2].

Bild 1: Leih-E-Scooter
© Shutterstock

DDI Gerhard Gruber
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Um festzustellen, welche Chancen E-Scooter 
bzw. neue Mobilitätsservices der jeweiligen 
Stadt bringen und wie sie sinnstiftend einge-
setzt werden können, müssen diese vor dem 
Einsatz kritisch getestet und evaluiert werden. 

Vor Abschluss einer Kooperation mit einem 
oder mehreren Anbietern hilft die genaue Aus-
einandersetzung mit den Fragen, wie die pla-
nerischen und verkehrspolitischen Ziele einer 
Stadt durch den Einsatz von beispielsweise 
E-Scootern erreicht werden sollen. Durch das 
aktive Mitgestalten von E-Scooter-Angeboten 
und dessen Einbinden in das bestehende Mo-
bilitätssystem, zum Beispiel mittels Mobilitäts-
stationen wie den WienMobil Stationen, kön-
nen Städte einerseits Innovation im Bereich 
neuer Mobilitätsservices fördern und anderer-
seits dabei unterstützen, ihre verkehrspoliti-
schen Ziele zu erreichen.

DDI Gerhard Gruber
gerhard.gruber@austriatech.at
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[1]	https://www.bcg.com/de-at/publications/2019/
promise-pitfalls-e-scooter-sharing.aspx

[2]	https://infothek.bmvit.gv.at/e-scooter-neue- 
regeln-deklaration-fuer-mehr-sicherheit/und 
https://www.kfv.at/e-scooter-was-wo-wer/

Leih-E-Scooter in Wien

Im September 2018 starteten die ersten bei-
den E-Scooter-Betreiber (Bird und Lime) ihren 
E-Scooter-Sharing-Betrieb in Wien.

Die bis zur 31. StVO-Novelle unklare rechtliche 
Begriffsbestimmung ermöglichte dem Land 
Wien, E-Scooter rechtlich als Fahrräder im Sin-
ne der Straßenverkehrsordnung zu qualifizie-
ren. Damit unterliegen sie auch der Verord-
nung des Magistrats der Stadt Wien betreffend 
stationsloser Mietfahrräder.

Darin wurde eine Obergrenze von 1.500 Stück 
je Anbieter und die Anbringung einer amtli-
chen Markierung festgelegt. Darüber hinaus 
wurden Regelungen betreffend Parken und 
Abstellen der Fahrzeuge sowie u.a. entspre-
chende Abholfristen für verkehrsbehindernd 
abgestellte Räder und E-Scooter festgelegt.

Mit der Abwicklung der Akkreditierung und als 
Kontaktstelle für Anbieter und Interessenten 
wurde die Mobilitätsagentur Wien beauftragt.

Seit 1. Juni 2019 sind nun elektrisch betriebe-
ne Klein- und Miniroller in der StVO als eigene 
„Fahrzeugkategorie“ definiert. Dem entspre-
chend wurde die Verordnung des Magistrats 
der Stadt Wien betreffend stationslose Miet-

fahrräder – und in weiterer Folge die Akkredi-
tierungsvereinbarung mit den Betreibern – an-
gepasst und um E-Scooter erweitert.

Im Herbst 2019 waren in Wien zehn Anbie-
ter von E-Leih-Scootern sowie ein Anbieter 
von stationslosen Mietfahrrädern akkreditiert 
(Bird, Lime, Tier, Wind, Circ, Hive, Kiwi, Bolt, 
Holmi MaxMotion; Donkey Bikes). Ca. 8.000 
amtlich markierte E-Scooter und 250 Bikes wa-
ren in Umlauf.

Eine Evaluierung zeigte, dass im Zeitraum Ok-
tober 2018 bis August 2019 seitens der Polizei 
1.559 Amtshandlungen in Bezug auf E-Scooter 
registriert wurden. Darüber hinaus hat die Aus-
wertung der bei der Stadt Wien eingelangten 
Beschwerden und Beanstandungen ergeben, 
dass die Hauptprobleme einerseits auf behin-
derndes Parken – etwa auf Gehsteigen, auf 
taktilen Blindenleitsystemen oder in Haltestel-
lenbereichen – und andererseits auf die Bal-
lung der angebotenen E-Scooter im innerstäd-
tischen Raum zurückzuführen sind.

Als Reaktion darauf wurden die gegenständ-
liche ortspolizeiliche Verordnung und die Ak-
kreditierungsvereinbarung ein weiteres Mal 
angepasst und die Regelungen verschärft. 
Stationslose E-Scooter und Mietfahrräder dür-
fen seit 1. Mai 2020 etwa nur mehr auf Geh-

steigen, die breiter als 
vier Meter sind, ab-
gestellt werden, auch 
die Abholfristen wur-
den verkürzt. Ebenso 
wurde eine Verteilung 
der Fahrzeuge auf das 
Stadtgebiet verordnet, 
die entsprechenden 
Daten sind der Stadt 
täglich zu übermit-
teln. In der Akkredi-
tierungsvereinbarung 
werden nun u. a. eine Haftpflichtversicherung 
sowie die Errichtung von Sperrzonen vorge-
schrieben, ein Freelancer-System ist ausge-
schlossen.

Diese neue Verordnung und eine durch die 
COVID-19-Pandemie völlig neue Ausgangslage 
haben dazu geführt, dass derzeit in Wien nur 
mehr vier Sharing-Anbieter von E-Scootern vor 
Ort aktiv sind (Bird, Kiwi, Lime und Tier).

Diese neuen Auswirkungen und die aktuelle 
Lage sollen nun evaluiert werden, gegebenen-
falls ist eine Interessentensuche und Reduzie-
rung auf zwei bis drei Betreiber angedacht.

Susanne Reichard
susanne.reichard@mobilitaetsagentur.at

Susanne Reichard

Wiener Linien/WienMobil-Stationen

Bild 2: Carsharing  
und Leihmotorroller  
©Wiener Linien

Auch wenn die genaue Zukunft der E-Scooter 
in Wien noch in Abstimmung ist, ist es essen-
ziell, dass dieses Angebot bereits im Kontext 
weiterer Mobilitätsservices in der Stadt ge-
plant und organisiert wird.

In Wien setzen sich die Wiener Linien als Mobi-
litätsdienstleister der Stadt das Ziel, allen Men-
schen, die in Wien unterwegs sind, ein flächen-
deckendes und vielseitiges Mobilitätsangebot, 
ergänzend zum öffentlichen Verkehr, bereitzu-
stellen. Nur durch eine gute Kombination des 
öffentlichen Verkehrs mit weiteren Mobilitäts-
formen kann Mobilität ohne privaten Fahr-
zeugbesitz für alle Menschen gewährleistet 
werden. Um dies auch erfüllen zu können, ar-
beiten die Wiener Linien im Rahmen ihres Part-
nermanagements mit einer Vielzahl an Mobi-

litätsdienstleistern, unter anderem auch mit 
E-Scooter Anbietern, zusammen.

Zwei wichtige Bereiche, um ein attraktives und 
leicht zugängliches Mobilitätsangebot für Nut-
zerInnen zu gestalten, ist die digitale Zugäng-
lichkeit aller Services über eine App und eine 
physische Verknüpfung der Angebote im öf-
fentlichen Raum. Für Wien bedeutet dies, dass 
die Wiener Linien alle Mobilitätsanbieter in die 
App „WienMobil“ integrieren und alle Ange-
bote an WienMobil-Stationen im öffentlichen 
Raum bündeln.

WienMobil-Stationen sind in gesamt Wien ver-
teilte physische Orte, an denen verschiedenste 
Mobilitätsangebote wie Carsharing, Bikesha-
ring, E-Ladeinfrastruktur, Fahrradserviceange-
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stellte ein generelles Ergebnis des Spielraum-
konzeptes dar, dass die Ausgestaltung des 
Straßenraumes wesentlich dazu beiträgt, ob 
öffentliche Spielräume überhaupt sanft-mobil 
erreichbar sind. Dies wurde über Quartiers-
spaziergänge mit Kindern sowie über partizi-
pative Workshops erarbeitet. Ergebnis ist eine 
qualitative Aussage über das Freiraumnetz der 
Marktgemeinde, inklusive daraus resultieren-
dem Maßnahmenkatalog, welcher sehr wohl 
auch den Straßenfreiraum als integralen Be-
standteil umfasst.

Mit der Notwendigkeit, die VS Rheindorf im 
gleichnamigen Ortsteil der Marktgemeinde 
Lustenau baulich zu erweitern, ergab sich 2016 
auch für das Quartier eine große Chance. Das 
altehrwürdige gründerzeitliche Schulgebäu-
de hat durch seine Lage an der kommunalen 
Hauptverkehrsachse „Maria-Theresien-Straße“ 
auch Zentrumscharakter und prägt das Orts-
bild an dieser Stelle. Grundlage für die um-
fassende Neugestaltung des Areals war daher 
nebst dem Spielraumkonzept auch das vorlie-
gende Ortsteilentwicklungskonzept Rheindorf, 
sowie eine zu diesem Zeitpunkt ganz aktuelle 
quantitative Verkehrserhebung zum gesamten 
Gemeindegebiet. All diese Planungsgrundla-
gen und -konzepte waren zu diesem Zeitpunkt 
vorausschauend und zeitnah erarbeitet wor-
den. Durch das interdisziplinäre Verständnis 
über räumliche Bezüge sollte daraus ein ver-
bindender, neu gestalteter Freiraum rund um 
die VS Rheindorf ent-
stehen. Die Baustel-
le umfasste insgesamt 
knapp 6.000 m² und 
inkludierte die Adap-
tierung und Erweite-
rung des Schulhauses, 
eine Begegnungszone 
auf der Maria-Theresi-
en-Straße sowie den 
Schulfreiraum, der als 
öffentliche Spielplatz-

Das Spielraumkonzept:  Viel Platz für Kinder und Jugendliche  
am Beispiel der Volksschule Rheindorf in der Marktgemeinde Lustenau

bote, Motorroller und E-Scooter an einem Ort, 
in Nahebeziehung zu Haltestellen des öffentli-
chen Verkehrs, angeboten werden. Die Kombi-
nation der beiden Angebote Wien-Mobil-App 
und WienMobil-Stationen soll die Wiener Be-
völkerung dabei unterstützen, vermehrt auf 
den Umweltverbund und auf Sharing-Angebo-
te zurückgreifen zu können, um damit den Be-
sitz privater PKW und dadurch den Anteil des 
MIV am Wiener Modal-Split weiter zu reduzie-
ren.

Die Zusammenarbeit der Wiener Linien mit 
den relevanten Stakeholdern der Stadt, wie 

zum Beispiel der Mobi-
litätsagentur Wien, ist 
bereits ein wichtiger 
Schritt, um auf den dy-
namischen Markt der 
neuen Mobilitätsser-
vices in Wien reagieren 
zu können. Auch wenn 
einige Entscheidun-
gen im Bereich Leih-
E-Scooter noch offen 
sind, wurde bereits 
gezeigt, dass eine ak-

tive Reaktion auf neue Mobilitätsservices not-
wendig und wichtig ist.

Wie auch im städtischen Regierungsprogramm 
festgehalten, kann nur eine abgestimmte Pla-
nung der Integration aller neuer Mobilitätsser-
vices, zu einer zielgerichteten Vorgehensweise 
in der Stadt führen. Nur dies unterstützt eine 
Verhaltensänderung hin zu einem umwelt- 
und ressourcenschonenden Mobilitätsverhal-
ten der WienerInnen.

Mag. Dipl.-Ing. Daniela Wieser
daniela.wieser@wienerlinien.at

Mag. Dipl.-Ing.  
Daniela Wieser

Bild 3: Gestaltungsplan Begegnungszone VS 
Rheindorf © Besch und Partner

Mittels innovativen Raumkategorien kann 
es gelingen, Nutzungsvielfalt im öffentlichen 
Raum herzustellen. Dabei stehen Kinder und 
Jugendliche im Vordergrund. Fallbeispiel ist 
die bauliche Erweiterung einer öffentlichen 
Volksschule (VS) in der Marktgemeinde Lus-
tenau in Vorarlberg. Beim Schulausbau wur-
de von vornherein nicht nur die Architektur be-
rücksichtigt, sondern insbesondere auch die 
Landschaftsarchitektur sowie die Verkehrs-
planung integriert. Es entstanden somit ein in-
novatives Schulhaus, ein neu und hochwertig 
gestalteter Schulfreiraum mit Öffentlichkeits-
charakter, sowie die erste Begegnungszone 
in Lustenau. Eine hohe Bedeutung in dieser 
Entstehungsgeschichte nehmen die Möglich-
keiten der bundesweit geltenden Straßen-
verkehrsordnung sowie das Spielraumgesetz 
2009 des Landes Vorarlberg ein, welche diese 
Nutzungsvielfalt ganz wesentlich bedingten.

Lustenau befindet sich ganz im Westen des 
Bundeslandes Vorarlberg. Mit knapp 24.000 
EinwohnerInnen, durch stetigen Zuzug ge-
prägt, würde sie im österreichischen Vergleich 
als Mittelstadt gelten. Dennoch wird, auch auf-
grund der vorliegenden Historie, der Charak-
ter eines „grünen Großdorfes“ erhalten. Mit 
dem Alpenrhein geografisch und naturräum-
lich direkt an der Schweizer Grenze gelegen, 
ist Lustenau durch die Lkw-Zollabfertigung ei-
ner überdurchschnittlich starken Schwerver-
kehrs- sowie MIV-Tagesbelastung ausgesetzt. 
Auch deshalb nehmen die wesentlichen Pla-
nungsgrundlagen und -konzepte der Markt-
gemeinde Lustenau auf die Verkehrssituation 
Bedacht. So auch das kommunale Spielraum-
konzept, welches infolge eines einjährigen in-
tegrativen und interdisziplinären Planungs-
prozesses 2012 von der Gemeindevertretung 
verabschiedet wurde. Es dient im Rahmen 
des Landesspielraumgesetzes als verpflich-

tende Grundlage dazu, öffentliche Spielplät-
ze der Gemeinden nicht nur zu erhalten, son-
dern auch zu erweitern und zu modernisieren. 
Ziel hierbei ist es kindergerechte öffentliche 
Lebensräume herzustellen, indem die Partizi-
pation von Kindern, aber auch Erwachsenen, 
eine zwingende Förderbedingung darstellt. 
So werden vom Land Vorarlberg nicht nur die 
bauliche Investition inklusive Planungskos-
ten, sondern auch der Grunderwerb und die 
notwendige Öffentlichkeitsarbeit hochgradig 
gefördert. Anhand von zu erfüllenden Gestal-
tungskriterien können von den Gemeinden in 
Folge, nebst klassischen Spielplätzen, insbe-
sondere auch naturnah gestaltete Spielräume, 
aber auch Spielpunkte bzw. Spielnischen, Ju-
gendplätze und Freiräume im Zusammenhang 
mit pädagogischen Einrichtungen umgesetzt 
werden. Im Falle der Marktgemeinde Lustenau 

Dipl.-Ing. Bettina Epple
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FSV-Geschäftsstelle:
A-1040 Wien, Karlsgasse 5
Tel.: +43 1 58 55 567
Fax: +43 1 58 55 567-99
E-Mail: office@fsv.at
http://www.fsv.at

Schriftleitung:
DI (FH) DI Ehrenfried Lepuschitz
(Kommentare, Anregungen, Beitragsideen 
usw. erwünscht!)

Weitere Informationen und Bestellmöglich-
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www.fsv.at.

Bei Bestellungen im EU-Raum bitte Ihre UID 
bekannt geben (in Deutschland = DE + 9  
Ziffern).

Abonnementpreis
der Zeitschriften
Straßenverkehrstechnik sowie
Straße und Autobahn

für FSV–Mitglieder ermäßigt!

Kommende Veranstaltungen

und Seminare

FSV-Tagungen
FSV-Verkehrstag 2021 mit Fachausstellung
8.6.2021
Austria Trend Parkhotel Schönbrunn
1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 10–14
www.verkehrstag.at

FSV-Seminar
Verkehrssicherheitsauditoren (RSA)  
und Road Safety Inspektoren (RSI) –  
Fortbildungsseminar
15.–17.2.2021
FSV, 1040 Wien

FSV-Infonachmittag
Ländliche Straßen – Güterwege, Spurwege 
25.1.2021
Webseminar

FSV-Schulungen
Brückeninspektoren – Basislehrgang 
22.–24.3.2021
FSV, 1040 Wien

Nähere Informationen zu diesen und weiteren 
Veranstaltungen und eine Online-Anmelde-
möglichkeit finden Sie auf unserer Homepage  
www.fsv.at.

In der nächsten Ausgabe ...  
 
… erwartet Sie ein Bericht über Landschafts-
pflege-rische Begleitmaßnahmen.

fläche ausgewiesen wurde. Der Spatenstich 
erfolgte im Juli 2016, eröffnet wurde das Ge-
lände Ende November 2017.

Die vielfältigen neuen Anforderungen ans Ler-
nen, sowie das Thema Inklusion, waren Pro-
gramm beim Entwurf des Schulhauses. Es wur-
de mehr Raum für individuelles Lernen, für 
Kreativität, Rückzug und Begegnung umge-
setzt. Dies sollte sich auch im Außenraum spie-
geln. Die SchülerInnen wurden bei der Schul-
hofplanung im Rahmen eines Malworkshops 
sowie einer Befragung mit eingebunden. Dies 
stärkte nicht nur die Schulgemeinschaft, son-
dern trug auch dazu bei, dass sich der Außen-
raum für eine Freizeitnutzung öffnen konnte. 
Das landschaftsarchitektonische Konzept von 
Landschaftsarchitektin Dr. Barbara Bacher, als 
Gewinnerin eines vorausgegangenen Ideenfin-
dungsverfahrens, sah einen großzügigen Frei-
raum vor. Dieser berücksichtigte die von den 
NutzerInnen geforderten unterschiedlichen An-
sprüche an den Schulfreiraum. So wurde für 
die Mittagsbetreuung eine einladende Terras-
se mit Nischen aus Hängematten umgesetzt, 
übergehend in eine große Wiese für freies Be-
wegungsspiel. In hochwertiger Manufakturar-
beit hergestellte „Kinderhäuser“ säumen die-
se Fläche, ebenso ein großes Bodentrampolin, 
eine Boulderwand und ein Kletterwald aus Ro-
binienstämmen. Bei den mit Kies und Asphalt 
befestigten Flächen tragen ansprechende Sitz-
möglichkeiten und die Berücksichtigung des 
Baumbestandes zur Atmosphäre bei. Wesentli-
ches Ziel für die Landschaftsarchitektin war au-
ßerdem, die zuvor bestehenden Pkw-Abstell-
flächen aus dem Schulhof auszulagern und 
diesen vollständig autofrei zu gestalten.

Bei der Neugestaltung der VS Rheindorf war 
die erstmalige Umsetzung einer Begegnungs-
zone in Lustenau, im Bereich der Maria-The-
resien-Straße. Hierfür wurde die Außenraum-
gestaltung des Schulhofs aufgegriffen, indem 
der beigefarbene Asphaltbelag niveaugleich 
vom Eingangsbereich der Schule bis über die 
Fahrbahn gezogen wurde. Ziel dieser Methode 
zur Verkehrsberuhigung ist die Reduktion des 
Tempolimits, während zugleich alle Verkehrs-
teilnehmer gleichberechtigt aufeinander Rück-
sicht zu nehmen haben. Es sollte der Eindruck 

entstehen, dass der Fahrzeuglenkende direkt 
über den Schulvorplatz fährt. Unterstützt wird 
dieses Konzept durch eine abgestimmte Mö-
blierung und Beleuchtung des Straßenraums 
sowie durch einseitige Einengungen der Fahr-
bahn zu Beginn und am Ende der Begeg-
nungszone. Für die Gewährleistung der Barier-
refreiheit wurde ein taktiles Blindenleitsystem 
integriert. Auffallend ist auch die hohe rote 
Stele, welche den Eingangs- und Ausgangs-
bereich der Begegnungszone signalisiert. Ein 
brisanter Punkt bei der verkehrstechnischen 
Planung war die Tatsache, dass die aktuell vor-
liegende Verkehrszählung einen durchschnitt-
lichen täglichen Verkehr von mehr als 10.000 
Fahrzeugen pro Tag aufwies. Die Umsetzung 
einer Begegnungszone mit einem Tempolimit 
von 20 km/h wurde als kritisch erachtet, da die 
Zweckmäßigkeit einer Begegnungszone ab ei-
nem DTV von 10.000 nach dem aktuellen Stand 
der Forschung als begrenzt erachtet wird. 

Dennoch, auch entgegen öffentlicher Infrage-
stellung, wurde das Projekt zugunsten der Ver-
kehrssicherheit von Kindern und Jugendlichen 
konsequent umgesetzt. Über die Begegnungs-
zone auf der Maria-Theresien-Straße wird ur-
bane Aufenthaltsqualität mit dörflichen Le-
bensräumen verzahnt. Der verkehrsberuhigte 
Querschnitt schafft Sicherheit für die Schüle-
rInnen und verbindet die direkt angrenzenden 
Teilräume für Fußgänger und Radfahrer auf an-
genehme, großzügige Weise. Unterstützt wurde 
diese Neuerung im öffentlichen Straßenraum 
durch eine aktive, aufklärende Öffentlichkeits-
arbeit sowie durch begleitende, sanfte Maß-
nahmen, wie die Aktion „Schoolwalker“. Durch 
ein niederschwelliges Bonussystem werden 
Schulkinder und ihre Eltern auf Initiative der Ge-
meinde während des Schuljahres darin unter-
stützt, zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schu-
le zu kommen. Auch eine externe Evaluierung 
des Vereins „walk.space“ im Rahmen eines ge-
meindeweiten „FußgängerInnenchecks“ von 
2019 zeigt, dass die Begegnungszone Rhein-
dorf ihren Zweck, nämlich die Inklusion aller 
VerkehrsteilnehmeInnen, qualitativ mit gutem 
Ergebnis erfüllt.

Dipl.-Ing. Bettina Epple
bettina.epple@lustenau.at

Bild 4: Begeg-
nungszone  
VS Rheindorf
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